
Niemand steigt von einer Leiter herunter und sagt zu Dir SORRY! Rechte bekommt man nicht von
selbst, man muss sie fordern. Wenn Dir jemand Geld schuldig ist, musst Du den Betrag  auch
zurückfordern. Kaum ein Schuldner kommt zu Dir. Hänge Dich nicht an phantastischen Illusionen
an.  Helfen musst  Du Dir  selbst.  Auch ich kann Dir  nur Wege und Mitteln zeigen wie man es
machen kann. Die Entscheidung liegt aber bei Dir selbst.

Mit mir kannst Du immer rechnen und ich bin immer dabei, wenn es nicht mehr um persönliche
Probleme geht und es sinnvoll ist, Amtsmissbräuche in Österreich zu bekämpfen. Mir liegt sehr viel
daran,  dass  Österreich  ein  Land  der  Kultur  und  Toleranz  wird,  im  dem  das  Leben  für  alle
lebenswert ist. Dazu ist es eben notwendig mit den Missständen in der Verwaltung und Justiz
aufzuräumen. Wenn Du Dich für eine solche Plattform entschließt, stehe ich Dir als Consultant zur
Verfügung.

Die Verjährungsfrist fängt an zu laufen, mit dem Tag wo die strafbare Handlung abgeschossen ist.
Danach wäre die Verjährung für § 82 (2) und (3) nach 3 Jahren eingetreten.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer das Leben eines anderen, der unter seiner Obhut steht oder dem
er sonst beizustehen verpflichtet ist (§ 2), dadurch gefährdet, dass er ihn in einer hilflosen Lage im
Stich lässt.

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten die Du Dir überlegen solltest!

Schwere Nötigung

§ 106. (1) Wer eine Nötigung begeht, indem er 
1. mit dem Tod, mit einer erheblichen Verstümmelung oder einer auffallenden Verunstaltung, mit
einer Entführung, mit einer Brandstiftung, mit einer Gefährdung durch Kernenergie, ionisierende
Strahlen  oder  Sprengmittel  oder  mit  der  Vernichtung  der  wirtschaftlichen  Existenz oder
gesellschaftlichen Stellung droht,

2. die genötigte oder eine andere Person, gegen die sich die Gewalt oder  gefährliche Drohung
richtet, durch diese Mittel längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt oder

3.  die  genötigte  Person  zur  Eheschließung,  zur  Prostitution  oder  zur  Mitwirkung  an  einer
pornographischen  Darbietung  (§  215a  Abs.  3)  oder  sonst  zu  einer  Handlung,  Duldung  oder
Unterlassung  veranlasst,  die  besonders  wichtige  Interessen  der  genötigten  oder  einer  dritten
Person verletzt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.

(2) Hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch der genötigten oder einer anderen
Person, gegen die sich die Gewalt oder gefährliche Drohung richtet, zur Folge, so ist der Täter mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Gefährliche Drohung

§ 107. (1) Wer einen anderen gefährlich bedroht, um ihn in Furcht und Unruhe zu versetzen, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.

(2)  Wer  eine  gefährliche  Drohung  begeht,  indem  er  mit  dem  Tod,  mit  einer  erheblichen
Verstümmelung  oder  einer  auffallenden  Verunstaltung,  mit  einer  Entführung,  mit  einer
Brandstiftung, mit einer Gefährdung durch Kernenergie, ionisierende Strahlen oder Sprengmittel
oder mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz oder gesellschaftlichen Stellung droht oder
den Bedrohten oder einen anderen, gegen den sich die Gewalt oder gefährliche Drohung richtet,
durch diese Mittel längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt, ist mit Freiheitsstrafe



bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Weitere Regelungen die Du prüfen solltest:

Schwere Körperverletzung

§ 84. (1) Hat die Tat eine länger als vierundzwanzig Tage dauernde Gesundheitsschädigung oder
Berufsunfähigkeit zur Folge oder ist die Verletzung oder Gesundheitsschädigung an sich schwer, so
ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn die Tat begangen worden ist
1. mit einem solchen Mittel und auf solche Weise, womit in der Regel Lebensgefahr verbunden ist,
2. von mindestens drei Personen in verabredeter Verbindung,
3. unter Zufügung besonderer Qualen oder
4. an einem Beamten, Zeugen oder Sachverständigen während oder wegen der Vollziehung seiner
Aufgaben oder der Erfüllung seiner Pflichten.

(3)  Ebenso  ist  der  Täter  zu  bestrafen,  wenn  er  mindestens  drei  selbständige  Taten  ohne
begreiflichen Anlass und unter Anwendung erheblicher Gewalt begangen hat.

Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen

§ 85. Hat die Tat für immer oder für lange Zeit

3. ein schweres Leiden, Siechtum oder Berufsunfähigkeit des Geschädigten zur Folge, so ist der
Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

Fahrlässige Körperverletzung

§ 88. (1) Wer fahrlässig einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

(4)  Hat  die Tat  eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs.  1)  zur Folge,  so ist  der  Täter  mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, in den im § 81 Z
1 bis 3 bezeichneten Fällen aber mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Gefährdung der körperlichen Sicherheit

§ 89. Wer in den im § 81 Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeichneten Fällen, wenn auch nur fahrlässig, eine
Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit eines anderen herbeiführt, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

Für den Staatsanwalt (auch Richter) der ein Verfahren unberechtigt einstellt.

Begünstigung

§  299.  (1)  Wer  einen  anderen,  der  eine  mit  Strafe  bedrohte  Handlung  begangen  hat,  der
Verfolgung oder der Vollstreckung der Strafe oder vorbeugenden Maßnahme absichtlich ganz oder
zum Teil  entzieht,  ist  mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  zwei  Jahren  oder  mit  Geldstrafe  bis  zu  360
Tagessätzen zu bestrafen.

Mißbrauch der Amtsgewalt

§  302.  (1)  Ein  Beamter,  der  mit  dem Vorsatz,  dadurch einen anderen  an seinen Rechten zu



schädigen, seine Befugnis, im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer
Gemeinde oder einer anderen Person des öffentlichen Rechtes als deren Organ in Vollziehung der
Gesetze Amtsgeschäfte vorzunehmen, wissentlich mißbraucht,  ist  mit  Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

§ 303. Ein Beamter, der fahrlässig durch eine gesetzwidrige Beeinträchtigung oder Entziehung der
persönlichen Freiheit oder durch eine gesetzwidrige Hausdurchsuchung einen anderen an seinen
Rechten  schädigt,  ist  mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei  Monaten  oder  mit  Geldstrafe  bis  zu  180
Tagessätzen zu bestrafen.

Meine  Empfehlung  ist,  gehe  auf  die  Universitätsbibliothek  und  lese  ein  kommentiertes
Strafgesetzbuch.  Da  findest  Du  bereits  Vorentscheidungen und  bekommst  eine  Idee,  wie  ein
Sachverhalt vorgetragen werden sollte.

Eigentlich sind alle Beamten verpflichtet zur Kenntnis gebrachte Strafanzeigen an die zuständige
Staatsanwaltschaft  weiter  zu  leiten.  Anzeigen  über  die  Staatsanwaltschaft  und  Richter  an  die
Oberstaatsanwaltschaft Graz.

Schreiben normal:

Verdächtigte:………

Geschädigter: ………………

Wegen:  §………….. StGB

Sachverhaltsmitteilung:

kurze Schilderung des Sachverhaltes max. 2 Seiten.

Begründung: (welche § in Betracht kommen und warum)

Strafantrag:  Einleitung einer Untersuchung und Bestrafung der Täter verlangen.

Privatbeteiligtenanschluss – siehe vorherige Korrespondenz.

Datum und Unterschrift.


